
Berlin  
Kurs  
nordwest
www.frohnau-immoBilien.de 
immoBilien@wohltorf.com

 

FROHNAU 

Bahnhof Frohnau  
Ludolfingerplatz 1a 

13465 Berlin

% 030 / 4 01 33 46

Öffnungszeiten 

Montag-Freitag 
9.30-18.00 Uhr

Samstag
10.00-13.00 Uhr

frohnau-immobilien.de

Dirk Wohltorf

Von Dirk Wohltorf, Frohnauer Immobilienmakler und Vizepräsident des Immobilienverbandes Deutschland IVDWinter 2021/2022

twitter.com/wohltorf

facebook.com/ 
frohnau.immobilien

youtube.com/wohltorf

instagram.com/ 
frohnau_immobilien

Berlin  
Kurs  
nordwest
www.frohnau-immoBilien.de 
immoBilien@wohltorf.com

In seinem jüngsten Urteil hat das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig die in Berlin übliche Vor-
kaufsrechtspraxis von Immobilien aus Gründen des 
sogenannten Milieuschutzes gekippt. Aus Sicht des 
Immobilienverband Deutschland (IVD) ist das 
Urteil eine direkte Folge der gescheiterten Berliner 
Wohnungspolitik. 

Der Frohnauer Immobilienmakler und IVD-Vize-
präsident Dirk Wohltorf kommentiert das Urteil am 
Abend der Urteilsverkündung am 09.11.2021 im 
rbb: „Wieder einmal hat die Berliner Politik gegen 
geltendes Recht verstoßen. Wieder einmal mussten 
erst die Bundesgerichte entscheiden, dass die Berliner 
Praxis nicht mit Recht und Gesetz in Einklang zu 
bringen ist. Die einfache Vermutung einer erhal-
tungswidrigen Nutzung eines Immobilienkäufers 
rechtfertigt nicht zur Ausübung des Vorkaufsrechts. 
Wenn der Berliner Senat bzw. linksregierte Bezirke 
Wohnungen, die bereits existieren, zu extrem hohen 
Kaufpreisen ankauft, anstatt lieber neue Woh-
nungen zu bauen, dann werden damit erhebliche 
Steuermittel verschleudert. 

Das stört vielleicht nicht alle in dieser Stadt. Aber 
mich, der Steuern zahlt, stört das schon. Von den 
mehreren hundert Millionen Euro könnte man auch 
sehr viele, neue Wohnungen bauen. Und darauf 
kommt es an.“ 

Damit hat das Urteil eine große Tragweite für Florian 
Schmidt, Sebastian Scheel und alle anderen Bezirke, 
die nur, weil sie Vermutungen über das künftige 
Verhalten eines Immobilienkäufers angestellt haben, 
vorsorglich das Vorkaufsrecht ausgeübt haben. Diese 
Praxis ist seit dem 09.11.2021 nun beendet. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Der Berliner Senat scheitert erneut vor 
Gericht: Vorkaufsrechtspraxis durch das 
Bundesverwaltungsgericht für rechts-
widrig erklärt 
•  Das Vorkaufsrecht darf nicht pauschal unter der bloßen Annahme einer möglichen 

Verdrängung ausgeübt werden 
•  Ein Wohngipfel mit Politik und Immobilienwirtschaft ist nun dringend geboten



Alle Gebäude sollen in 20 Jahren klimaneutral sein
Die neue Regierung will die ambitionierten Klimaziele Deutschlands und der 
EU engagiert umsetzen. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Der 
Gebäudebereich spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil er rund ein Drittel 

aller CO2-Emissionen verursacht. Allein in diesem 
Bereich müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 
44 Prozent sinken. 

Der Großteil der Minderungen entfällt auf Maß-
nahmen an der Gebäudehülle und technische 
Anlagen. Der Einsatz von Wärmepumpen und 
der Ausbau der Wärmenetze soll massiv voran-
getrieben werden. Immobilieneigentümer müssen 
ihre Häuser in den nächsten 20 Jahren energe-
tisch fit machen. Betroffen sind rund 70 Prozent 
aller Wohngebäude. 

Winter 2021/2022
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Fortzestzung von Seite 1.

Erwartbare Reaktionen der Berliner Politik 
Statt einer Bundesratsinitiative, wie sie der Berliner Bausenator Sebastian 
Scheel (Die Linke) als direkte Reaktion auf das Urteil fordert, brauche es nun 
echte Anstrengungen beim Wohnungsneubau, erklärt Wohltorf: 
„Das ist die übliche Reaktion der Berliner Politik. Statt sich bei den Berlinern 
zu entschuldigen, dass man wieder und wieder von Gerichten eingefangen 
werden muss, will man weiter mit dem Kopf durch die Wand und dann die 
Gesetze ändern. Schon der Berliner Mietendeckel ist vor dem Bundesverfas-
sungsgericht im Frühjahr 2021 krachend gescheitert. Nun soll dieser auch noch 
auf Bundesebene eingeführt werden. Beides bleibt in der Sache völlig falsch. 
Die Berliner Politik sollte ihre sozialistischen Fantasien ad acta legen und sich 
stattdessen endlich um den Wohnungsneubau kümmern. Das Einzige, was den 
Berliner Mietern wirklich hilft, sind neue Wohnungen.“ 

Wohngipfel kann Berlin aus der Sackgasse führen 
Zu diesem Zweck fordert Wohltorf die zügige Einberufung eines Berliner Wohn-
gipfels: „Die Berliner Politik, die Bau- und Immobilienwirtschaft müssen sich 
jetzt gemeinsam an einen Tisch setzen. Alleingänge wie Mietendeckel und 
Vorkaufsrecht sind gescheitert und werden wieder scheitern, und zwar weil sie 
niemandem helfen. Die gegenwärtige Sackgasse kann nur überwunden 
werden, wenn aktiv neue Ansätze identifiziert und vorangetrieben werden. Der 
IVD fordert vor diesem Hintergrund einen Berliner Wohngipfel, bei dem alle 
Beteiligten nach einvernehmlichen Lösungen streben sollen.“ 

Ein eigener IMMOBILIENMARKTBERICHT
für Reinickendorf und Umgebung? 

BEIM PLATZHIRSCH IN FROHNAU!

www.wohltorf.com
www.frohnau-immobilien.cominstagram.com/frohnau_immobilien facebook.com/frohnau.immobilien

  

Unser Maklerbüro direkt 
zwischen den beiden 

Frohnauer Plätzen:

Ludolfi ngerplatz 1a, 
13465 BerlinGoogle (5,0/5,0) 

ImmobilienScout24 (5,0/5,0) 

Makler-Empfehlung.de (5,0/5,0)

Facebook (4,8/5,0) 

Gelbe Seiten (5,0/5,0)
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Energiepreise explodieren
Die Kosten für die Energieerzeugung sind binnen 
weniger Monate in die Höhe geschossen. Das betrifft 
alle fossilen Brennstoffe sowie Strom. Der Erdgas-
preis hat sich verdreifacht. Für Strom hat sich der 
Großhandelspreis an der Energiebörse seit vergan-
genem Herbst verdoppelt. Viele Grundversorger 
haben ihre Preise bereits deutlich erhöht. Versor-
gungsengpässe sieht das Bundeswirtschaftsministe-
rium für Deutschland aber nicht. Die ungewöhn-
lich früh eingetretene Verteuerung ist die Folge von 
Preissprüngen auf Europas Großhandelsmärkten. 
Die Hälfte des Strompreises setzt sich aus Steuern 
und Abgaben zusammen. 

Wo wird gespart, um besser zu 
wohnen?
Wohnen ist teuer geworden – unabhängig davon, 
ob zur Miete oder im Eigentum. Laut Umfrage von 
ImmoScout24 sind viele Deutsche bereit, sich für 
besseres Wohnen in anderen Bereichen einzu-
schränken. Hier wird gespart:

20 % Auto

26 % Sport

32 % Freizeit

40 % Reisen

49 % Shoppen
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(140 Kundenbewertungen Stand 12/2021)



235.000 neue Wohnungen  
durch Umnutzung von  
Büroflächen möglich –  
Planungsrecht und Landes- 
bauordnungen darauf  
ausrichten
•  Baugenehmigungszahlen von Januar bis  

August 2021 um 5,1 Prozent gestiegen
•  Berlin weiter mit negativem Trend
•  Planungs- und Genehmigungsverfahren  

vereinfachen und beschleunigen

Von Januar bis August 2021 ist die Zahl der Bauge-
nehmigungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
weiter angestiegen. Laut dem Statistischen Bundes-
amt wurden in diesem Zeitraum 5,1 Prozent mehr 
neue Wohnungen genehmigt als 2020. Die Zahl der 
genehmigten Einfamilienhäuser stieg noch stärker 
um 7,2 Prozent an.  

Dirk Wohltorf, Frohnauer Immobilienmakler und 
Vizepräsident des Immobilienverband Deutsch-
land (IVD), erklärt hierzu:
„Der Trend bei den Baugenehmigungszahlen ist 
weiterhin positiv, auch wenn die Dynamik im Jahres-
verlauf leicht abgenommen hat. Die Zahlen zeigen: 
Dort wo aktive Baupolitik betrieben wird, entspannt 
sich der Wohnungsmarkt. Die Mietpreisdynamik 
gerade in den Metropolen hat in den vergangenen 
Monaten im Vergleich zu den anderen Städteklassen 
am deutlichsten abgenommen. Diesen Trend gilt es 
fortzusetzen, indem bürokratische Hürden abgebaut 
und Planungs- und Genehmigungsverfahren be-
schleunigt werden.  

Laut aktueller Studien der ARGE Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen e. V. und des Eduard Pestel 
Instituts könnten alleine durch Umnutzung von 
Büroflächen etwa 235.000 neue Wohnungen im 
innerstädtischen Bereich entstehen. 
Das geht jedoch nur, wenn das Planungsrecht und 
die Bauordnungen der Länder auch auf den Umbau 
des Gebäudebestandes ausgerichtet und verein-
facht werden. Momentan sind sie überwiegend auf 
den Neubau ausgelegt, was Umbau und Umnut-
zung in Wohnraum deutlich erschwert.“

Der negative Trend bei den Baugenehmigungs-
zahlen in der Hauptstadt hält weiter an. In Berlin 
wurden per August 17,7 Prozent weniger Wohnungen 
als im Vergleich zum Vorjahr neu genehmigt. 

„Berlin zeigt beispielhaft, wie man einen Standort für 
Investoren systematisch unattraktiv machen kann. 
Kaum ist der neubau-hemmende Mietendeckel 
weggefallen, wird darüber diskutiert, wie große 
Wohnungskonzerne enteignet werden können. 
Dabei ist das Ergebnis des Berliner Volksentscheids 
nichts anderes als ein Hilferuf vieler Berliner, die 
sich eine andere Wohnungspolitik wünschen. Statt 
neue Unsicherheit zu schaffen, muss ein neuer 
Senat daher alle Energien darauf verwenden, Investi-
tionshemmnisse abzubauen. 
Dass sich Franziska Giffey nun für Rot-Grün-Rot 
ausgesprochen hat, macht den von ihr verspro-
chenen neuen Aufbruch für Berlin sicherlich nicht 
einfacher.“

Winter 2021/2022
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Immobilienpreise: Übertreibung oder Blase?
Immer wieder ist die Rede von Immobilienblasen. Zuletzt wurde Frankfurt an 
erster Stelle vor Toronto, Hongkong und München als Stadt mit dem höchsten 
Risiko für eine Immobilienblase genannt. Die Preise für Wohnungen sind dort 
in den vergangenen fünf Jahren jährlich um rund zehn Prozent gestiegen, die 
Mieten um drei Prozent. Die Studie der Schweizer Großbank UBS führt regel-
mäßig den „Global Real Estate Bubble Index 2021“. Darin heißt es: Billiges 
Geld und die hohe Nachfrage treibe die Preise für Immobilien in die Höhe. 
Allerdings zeichnet sich bereits ein Wandel ab: Wegen unerschwinglicher 
Preise stagniert die Bevölkerungszahl in Frankfurt, die Vororte gewinnen an 
 Attraktivität. Immobilienblasen sind gefürchtet, weil kaum vorherzusagen ist, 
ob und wann sie platzen. Zuletzt platzte eine Immobilienblase im Jahr 2007 
in den USA und zog eine weltweite Wirtschaftskrise nach sich. 

Bautätigkeit auf Wachstumskurs
Die Ergebnisse des Global Construction Monitor (GCM) der RICS zeigen eine 
anhaltende Erholung des Baugewerbes. Die Bereiche Infrastruktur und privater 
Wohnungsbau verzeichnen den stärksten Aufschwung. Weltweit gesehen ist 
der Bautätigkeitsindex in Portugal, den Niederlanden, Saudi-Arabien und den 
USA am höchsten. Deutschland nimmt im weltweiten Ranking mit plus 37 
einen Platz im ersten Drittel ein. Obwohl sich die allgemeine Stimmung im 
zweiten Quartal 2021 in eine positive Richtung bewegt, wird ein Hemmnis 
deutlich: Steigende Materialkosten werden von 83 Prozent der Befragten als 
ein Faktor genannt, der die Bautätigkeit hemmt. Im Vorquartal lag der Anteil 
noch bei 66 Prozent. Die Umfrageteilnehmer gehen bei der Zwölfmonatspro-
gnose von einem Anstieg der Materialkosten von jetzt acht Prozent gegenüber 
sechs Prozent im Vorquartal aus. Der Druck dürfte zunehmen, da Engpässe in 
der Lieferkette bei gleichzeitig starker Nachfrage die Kosten weiter in die Höhe 
treiben werden. Die Nachfrage nach recycel- und wiederverwendbaren Mate-
rialien ist in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. 

Das dritte Jahr in Folge fallen die Mietpreissteigerungen im Bundesdurch-
schnitt geringer aus als im jeweiligen Vorjahr. Die Angebotsmieten sind in 
einem Großteil der Städte stabil geblieben – vor allem in den teuren Städten 
München, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg. In sechs von 14 Städten stag-
nierten die Preise und in drei weiteren sind sie sogar leicht gesunken. Berlin 
stellt eine Ausnahme dar. Dort verteuerten sich die Mieten nach Aufhebung 
des Mietendeckels. Die Wucht des Mietanstiegs nimmt in den Schwarmstädten 
ab, berichtet auch das Forschungsinstitut empirica. Im Gegenzug steigen die 
Mieten im Umland erheblich stärker – allerdings auf niedrigerem Niveau. Das 
geht aus dem Ergebnis des Dreijahresvergleichs der Städte Köln, Frankfurt, 
Stuttgart oder München mit ihren jeweiligen Umlandkreisen hervor.

Viele Wohnungssuchende in Frankfurt weichen wegen der hohen Mieten ins Umland 
aus. In München gleichen sich die Preise im Landkreis und in der weiteren Umgebung 
immer stärker an das Stadtniveau an. 

In einigen Großstädten  
stagnieren die Mieten 
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KÄUFER GESUCHT?
Wenn Sie 20      Ihr Haus, Ihr Grundstück oder 
Ihre Wohnung veräußern möchten, fi nden wir 
den passenden Käufer: mit geprüfter Bonität 
und ehrlichem Interesse. Dafür sorgen unsere 
Fachkompetenz, unsere sorgfältig gepfl egte 
Datenbank und unsere persönliche Betreuung. 
Nie waren Immobilien wertvoller als heute. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit! 

Als erster nach Europäischer DIN 15733 
zertifi zierter Immobilienmakler für 
Wohnimmobilien in Berlin freuen wir uns 
darauf, Sie von unserem Service und unserer 
Fachkompetenz überzeugen zu dürfen.

Nähere Informationen erhalten Sie 
telefonisch unter 030.401 33 46 
oder per E-Mail an immobilien@wohltorf.com
oder im Internet: www.frohnau-immobilien.de

Dirk Wohltorf
Ludolfi ngerplatz 1a
13465 Berlin - Frohnau

/wohltorf /wohltorf/frohnau.immobilien /wohltorf
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Kaufpreise für Grund-
stücke in Berlin steigen 
2021 deutlich an
Der Berliner Gutachterausschuss hat im November 
2021 eine vorläufige Analyse zur Entwicklung der 
tatsächlichen Verkaufsfälle von unbebauten Ein- 
und Zweifamilienhaus Baugrundstücken veröffent-
licht. Für diese Analyse wurden die Verkaufsfälle aus 
den Monaten Juni 2021 bis August 2021 verwendet 
und auf die Bodenrichtwertverhältnisse vom 1. 
Januar 2021 bezogen. Das sich daraus ergebende 
Verhältnis Kaufpreis/Bodenrichtwert zeigt ein Preis-
niveau für Gesamt-Berlin für den Betrachtungszeit-
raum bis Ende August 2021 in Höhe von 129 % 
gegenüber dem Bodenrichtwertniveau zum 1. Januar 
2021 (100 %). 
Treptow-Köpenick führt laut Berliner Gutachteraus-
schuss die Liste der höchsten Preiszuwächse inner-
halb dieses Zeitraums (Mittelwert) mit 140%, vor 
Lichtenberg mit 136% und Marzahn-Hellersdorf 
mit 135% an. 

Die geringsten Zuwächse verzeichnen hingegen 
Tempelhof-Schöneberg mit 114%, Reinickendorf mit 
114% und Pankow mit 116%. Auffällig ist, dass 
„einfache“ Lagen deutlich mehr zulegen konnten 
als „mittlere“ oder „gute“ Lagen. Und auch die 
typische Geschossflächenzahl spiegelt hier deutliche 
Unterschiede wider. Je geringer die GFZ, desto höher 
die Preissteigerung. Bei einer typischen GFZ von 
0,2 beträgt die Differenz zum Bodenrichtwert 
01.01.2021 147%. Bei der GFZ von 0,6 „nur“ 122%. 

In drei Wochen findet die „Kick-off“ Veranstaltung 
zu den Beratungen und Festlegungen der neuen 
Bodenrichtwert 2022 statt. So wie es aussieht, wer-
den die Bodenrichtwerte der offenen Bauweise im 
allgemeinen Wohngebiet 2022 zweistellig gegen-
über 2021 angehoben werden müssen. Berlin - der 
dynamischste Immobilienmarkt Europas! 

Quelle: Berliner Gutachterausschuss
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Baukosten: Höchster Preis-
anstieg seit 50 Jahren
Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden sind 
im August 2021 um 12,6 Prozent gegenüber August 
2020 gestiegen. Dies war der höchste Anstieg der 
Baupreise seit 1970. Der Grund sind gestiegene Kos-
ten für Baumaterialien wie Stahl, Holz und Dämm-
stoffe. Größter Preistreiber waren Holzbauarbeiten 
mit einem Plus von 46,5 Prozent.

Leerstand von Läden in Innen-
städten bei 15 Prozent
Nach einer Studie im Auftrag des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags und des Deutschen 
Städtetags rechnen Kommunen und Wirtschafts-
organisationen mit einem Anstieg des Leerstands 
von rund 50 Prozent. Die Quote leer stehender 
Geschäfte lag bereits vor der Coronakrise bei rund 
zehn Prozent. Sie werde sich voraussichtlich bei 14 
bis 15 Prozent einpendeln, berichtete die „Wirt-
schaftswoche“ mit Hinweis auf die Studie. Die Zahl 
der Gastronomiebetriebe könnte um sechs bis sieben 
Prozent, die der Einzelhändler um bis zu 14 Prozent 
sinken. 

Bauindizes für Wohngebäude
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Weniger Baugenehmigungen für  
Wohnungen
Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Woh-
nungen und Ein- und Zweifamilienhäuser stieg im 
August 2021 gegenüber dem Vormonat um 8,5 
Prozent beziehungsweise 2,6 Prozent. Bei den Woh-
nungen in neuen Mehrfamilienhäusern war ein 
Rückgang um 4,4 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl 
der Genehmigungen für Wohnungen in bestehen-
den Gebäuden hat sich um 11,1 Prozent verringert.

Genehmigte Wohnungen
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Baubeginn für höchstes Holzhochhaus 
Über 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche verteilt auf 19 Stockwerke: 
So groß soll das Holzhochhaus „Roots“ werden. Der Name ist Programm: 
Das Gebäude soll ein Meilenstein auf dem Weg einer klimaneutralen Nach-
verdichtung sein. Es soll resilienter, langlebiger und ressourcenschonender sein 
als andere Bauwerke. Nachhaltigkeit sei kein Trend, sondern eine Haltung, 
betonen die Initiatoren, die Deutsche Wildtier Stiftung. Bis zum Jahr 2024 
sollen im Elbbrückenquartier der HafenCity Hamburg 181 Wohneinheiten im  
65 Meter hohen Wohnturm entstehen, davon 128 Eigentumswohnungen, 53 
öffentlich geförderte Wohnungen und Büros. Das Investitionsvolumen beträgt 
rund 140 Millionen Euro. 

Wohnungskäufer weichen wegen der hohen Immobilienpreise immer öfter ins Umland 
der großen Städte aus und nehmen sogar weite Fahrwege in Kauf. 

Kaufpreise von Wohnungen  
steigen weniger stark
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Mülltrennung soll einfacher werden
Am 3. Juli 2021 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Die Gesetzes-
novelle verschärft die Regeln für Industrie und Gastronomie, um die Mülltren-
nung zu erleichtern. Dadurch soll die Recyclingquote steigen: für Kunststoff-
verpackungen von bisher 36 Prozent auf 63 Prozent, bei Verpackungen aus 
Metall, Glas und Papier sogar auf 90 Prozent. Die Deutschen sind in der Müll-
trennung weit fortgeschritten, im europäischen Vergleich produzieren sie aber 
überdurchschnittlich viel Müll. Was in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne 
gehört, ist jeweils Sache der Kommunen und Entsorgungsbetriebe und daher 
regional unterschiedlich. Etwa die Hälfte der Verpackungen landet in der fal-
schen Tonne und erschwert das Recycling. In einzelnen Städten dürfen auch 
stoffgleiche Nichtverpackungen in die gelben Behältnisse, in anderen muss der 
Aludeckel vom Joghurtbecher abgezogen werden. 

Die Anziehungskraft der Großstädte ist nach wie vor groß, aber sie wachsen 
nicht mehr. Die Zahl der Zuzüge aus dem In- und Ausland hat einen Tiefst-
stand erreicht. Den höchsten Bevölkerungsverlust seit 2011 verzeichnen kreis-
freie Großstädte durch Umzüge innerhalb Deutschlands. Die Zahl der Men-
schen in Großstädten war mit 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr sogar leicht 
rückläufig. Die Bevölkerungsentwicklung wirkt sich auf die Immobilienpreise 
aus, aber diese Aussage stimmt auch umgekehrt: Wegen der hohen Wohn- 
kosten in den Großstädten orientieren sich viele Menschen um und ziehen ins 
Umland. Die großen Immobilienportale bestätigen den Trend: Die Preisdyna-
mik schwächt sich in der gesamtdeutschen Betrachtung vor allem für Häuser 
zum Kauf ab. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage bei Eigentumswoh-
nungen ist aber immer noch mit einem Anstieg der Angebotspreise von rund 
elf Prozent innerhalb der nächsten zwölf Monate zu rechnen. Günstiger werden 
Immobilien auf absehbare Zeit nicht. In 12 von 14 untersuchten Großstädten 
stiegen die Preise, nur in Berlin und Köln bleiben sie stabil.
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EINFAMILIENHAUS  
BERLIN-HEILIGENSEE

EIGENTUMSWOHNUNG  
BERLIN-FROHNAU

DOPPELHAUSHÄLFTE  
BERLIN-FROHNAU

EINFAMILIENHAUS  
BERLIN-FROHNAU

WOHN- UND ÄRZTEHAUS  
BERLIN-FROHNAU

DOPPELHAUSHÄLFTE  
SCHILDOW

EINFAMILIENHAUS  
BERLIN-KONRADSHÖHE

EIGENTUMSWOHNUNG  
BERLIN-FROHNAU

VILLA  
HOHEN NEUENDORF

Wir wünschen Ihnen ein glückliches,  
erfolgreiches und vor allem gesundes  
Jahr 2022!



Wir stehen Ihnen auch 2022 jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung,  
wenn Sie eine Immobilie verkaufen oder vermieten, erwerben oder  
mieten möchten.

Eine Auswahl 2021 vermittelter Verkäufe – vielen Dank für Ihr Vertrauen! 

EIGENTUMSWOHNUNG  
BERLIN-HERMSDORF

MEHRFAMILIENHAUS  
HOHEN NEUENDORF

MEHRFAMILIENHAUS  
BERLIN-REINICKENDORF

EIGENTUMSWOHNUNG  
BERLIN-FROHNAU

EINFAMILIENHAUS  
GLIENICKE/NORDBAHN

EIGENTUMSWOHNUNG  
BERLIN-FROHNAU

EINFAMILIENHAUS  
BERLIN-HEILIGENSEE

GRUNDSTÜCK  
BERLIN-FROHNAU

EINFAMILIENHAUS  
BERLIN-LÜBARS
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Wallbox-Förderung 
erneut verlängert

Grün, grün, grün sind alle unsere Straßen
Die Stadt Karlsruhe will Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken 
und Immobilien in die Entwicklung von Stadtgrün einbeziehen. In Aachen will 
die Kommune ein ehemaliges Parkhaus in der Innenstadt entwickeln. Ange-
dacht sind beispielsweise eine Marktplatzfläche, eine Bühne, Wiesenflächen, 
grüne Aufenthaltsbereiche und Flächen für urbanes Gärtnern. Die Stadt Dres-
den wandelt einen Teil des Neuen Annenfriedhofs zu einem Stadtteilpark um. 
Die Stadt Saarbrücken will Regenwasser im Straßenraum speichern und sen-
sorgestützt zur Bewässerung der Straßenbäume einsetzen. Die Stadt Fellbach 
will Abwasser in Gewerbegebieten aufbereiten und vor Ort für urbane Land-
wirtschaft nutzen. In Ingolstadt werden Lebensräume für Tiere in der Stadt 
durch gezielte planerische Eingriffe durch städtische Grün- und Freiräume, 
Grünkorridore und Biotope besser vernetzt. Außerhalb solcher Projektvorhaben 
kann jeder Immobilieneigentümer selbst dazu beitragen, die Stadt grüner und 
lebendiger zu machen. In gewachsenen Wohnstraßen mit Einfamilienhäusern 
eignen sich die Vorgärten für eine abwechslungsreiche Bepflanzung. Sie tragen 
damit nicht nur zur Verbesserung des Stadtklimas bei, sondern auch zur Kom-
munikation mit den Nachbarn und Passanten. 
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Die Förderung privater Ladestationen an Wohngebäuden für Elektroautos wurde um 
300 Millionen Euro aufgestockt und verlängert.

Mit einem Zuschuss von pauschal 900 Euro werden der Kauf und die Installa-
tionen der sogenannten Wallboxen unterstützt. Insgesamt stehen dafür jetzt 
800 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung. 
Über eine halbe Million Anträge zeigen die enorme Nachfrage nach dieser 
Förderung. Anträge zur Errichtung einer Ladestation für Elektroautos in selbst 
genutzten oder vermieteten Wohngebäuden können Privatpersonen, Woh-
nungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenos-
senschaften und Bauträger stellen. Gefördert werden der Erwerb und die 
Errichtung einer fabrikneuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestation 
inklusive des elektrischen Anschlusses. Auch damit verbundene notwendige 
Nebenarbeiten an Stellplätzen von bestehenden Wohngebäuden in Deutsch-
land werden gefördert. 
Voraussetzung: Die Ladestation verfügt über eine Normalladeleistung von 
11 kW, der Strom kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien und die 
Ladestation ist intelligent und steuerbar. Unterschreiten die Gesamtkosten des 
Vorhabens den Zuschussbetrag, wird keine Förderung gewährt. Der Zuschuss 
kann bei der KfW über das Zuschussportal beantragt werden und muss vor 
Beginn des Vorhabens erfolgen. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten können 
Kosten für folgende Leistungen berücksichtigt werden: Ladestation, Manage-
mentsystem zur Steuerung von Ladestationen, elektrischer Anschluss, notwen-
dige Elektroinstallationsarbeiten wie zum Beispiel Erdarbeiten. Ausführliche 
Informationen zur Förderung und zum Antragsverfahren finden Sie unter 
www.kfw.de/440. Allein im Juli 2021 wurden laut Kraftfahrtbundesamt in 
Deutschland etwa 57.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Damit rollen eine 
Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen. Um die Klimavorgaben zu 
erreichen müssen bis 2030 noch 14 Millionen hinzukommen.

Durch Sanierung bis  
zu 30 Prozent höheren  
Kaufpreis erzielen
Lohnt sich die Sanierung oder Renovierung vor 
dem Verkauf einer Wohnung oder eines Hauses? 
Der Instandhaltungsstau ist bei älteren Eigentümer 
oft der Verkaufsgrund. Sollten sie sich dennoch da-
mit abmühen? Oder sollte man diesen Aufwand an 
Zeit und Geld lieber den Kaufenden überlassen, die 
dabei auch gleich eigene Vorstellungen umsetzen 
könnten.
Eine aktuelle Analyse von ImmoScout24 zeigt, wie 
sich Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
auf die Angebotspreise von Eigentumswohnungen 
und Einfamilienhäusern auswirken. Ob sich die 
Sanierung im Einzelfall lohnt, hängt vom Baujahr 
des Hauses, den Kosten der Maßnahme, der regio-
nalen Immobiliennachfrage und den lokalen Be-
sonderheiten ab. Kosten und Nutzen sollten gründ-
lich durchgerechnet werden. 
Einige Beispiele: Städtisch gelegene Altbauwoh-
nungen bis zum Baujahr 1949 werden nach einer 
Sanierung rund 30 Prozent teurer inseriert als nicht 
sanierte. Auf dem Land liegt der Unterschied für 
sanierte Altbauwohnungen bei 24 Prozent. Auch 
für Einfamilienhäuser lohnt sich eine Sanierung. In 
der Stadt liegt der Aufschlag für Altbauten bei 18 
Prozent, auf dem Land sind es 14 Prozent. 
Sanierte Wohnungen neueren Baujahrs zwischen 
1949 und 1975 werden in der Stadt 14 Prozent 
teurer angeboten als nicht sanierte. Auf dem Land 
liegt der Unterschied bei 15 Prozent. Ein Einfamili-
enhaus dieser Altersklasse kann nach einer Sanie-
rung um 22 Prozent teurer angeboten werden, auf 
dem Land um 16 Prozent. Wird in ein städtisches 
Altbau-Mehrfamilienhaus ein Aufzug eingebaut, 
so wertet das die Wohnungen um rund 31 Prozent 
auf, bei Neubauten sind es 23 Prozent. 
In ländlichen Regionen führt der nachträgliche 
Einbau eines Aufzugs zu rund 20 Prozent höheren 
Angebotspreisen. Der nachträgliche Anbau eines 
Balkons bringt in Stadt und Land durchschnittlich 
rund zehn Prozent Aufschlag. 
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Umkehrbetrieb: Mit der Heizung kühlen

Die Zahl heißer Sommertage hat in den vergangenen Jahren zugenommen. 
Weil die Häuser sich dadurch aufheizen, denken viele Eigentümer über die 
Anschaffung von Klimageräten nach. Eine kostengünstige Alternative könnte 
die Nutzung des Heizsystems darstellen, denn eine Wärmepumpe lässt sich 
auch im Umkehrbetrieb effektiv zum Kühlen einsetzen.
Für die Kühlung von Wohn- und Geschäftsgebäuden wurden im Jahr 2016 
rund 2.000 Terrawattstunden verbraucht, so die Angaben der Internationalen 
Energie Agentur (IEA). Das sind geschätzt etwa zehn Prozent des gesamten 
Stromverbrauchs der Welt. In Deutschland rechnen Experten in den nächsten 
20 Jahren mit einer Verdoppelung des Kühlenergieverbrauchs im Wohngebäu-
debereich. Für eine Einschätzung, wie sich sommerliche Überhitzung vermei-
den lässt, haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP eine 
Analyse durchgeführt: 
Untersucht wurde, ob Radiatoren und Fußbodenheizungen, also die Wärme-
verteiler, Klimaanlagen ersetzen können, die oftmals in Bestandsgebäuden 
verwendet werden. Klimaanlagen leiten die Abwärme über einen Schlauch 
durchs Fenster ab oder über einen Durchbruch in der Wand. Diese Anlagen 
verbrauchen nicht nur viel Strom, sie sind auch laut und erzeugen Zugluft.
Das Ergebnis der Untersuchungen: Sowohl Radiatoren als auch Fußbodenhei-
zungen haben das Potenzial, die Raumlufttemperatur im Sommer signifikant 
zu reduzieren und einen angenehmen Kühleffekt zu erzeugen, ohne dass dabei 
unerwünschtes Tauwasser an kalten Oberflächen entsteht. Die über Radia-
toren abgegebene Kühlleistung war bei einem moderaten Fensterflächenanteil 
ausreichend. Bei hohem Fensterflächenanteil hingegen ist eine größere 
Kühlfläche nötig, die über Fußbodenheizungen bereitgestellt werden kann. 
Wärmepumpen mit Kühlfunktion könnten in Bestandsgebäuden zukünftig 
eine Alternative zu teuren Klimageräten sein. 

Wohnformen: Familien können 
auch ganz anders wohnen
Gemeinschaftliche Wohnprojekte bieten Familien, 
Älteren aber auch Alleinlebenden viele Vorteile. 
„Die abgeschlossene Wohnung mit einer Hierarchie 
der Räume und ihrer funktionalen Zuordnung 
passt nicht mehr zur heutigen Vielfalt familialer 
Lebensformen“, erklärt Professorin Susanne Dürr 
von der Hochschule Karlsruhe.
Bezahlbarer und langfristig verfügbarer Wohn-
raum für Familien ist in Deutschland insbesondere 
in Großstädten und Ballungszentren knapp. Die 
Coronapandemie verlangte den Familien zudem 
ab, zusätzlichen Platz für Homeoffice- und Home-
schooling zu schaffen. Einen vielversprechenden 
Lösungsansatz bieten gemeinschaftliche Wohn-
projekte, von denen es Schätzungen zufolge bun-
desweit aktuell rund 3.000 gibt. Forschende der 
Hochschule Karlsruhe und des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) haben diese Wohnformen untersucht.

Gemeinschaftliches Wohnen fördert generationen-
übergreifende Netzwerke, die das Familienleben 
bereichern und bei der Sorgearbeit entlasten: 
Mehr als 60 Prozent der Befragten mit Kindern im 
Haushalt sind der Ansicht, dass die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durch das Wohnprojekt 
erleichtert wird, etwa durch Kinderbetreuung oder 
Hilfen im Alltag. Außerdem bietet diese Wohnform 
den Befragten zufolge Kindern und Jugendlichen 
ein erweitertes Umfeld mit Beziehungen zu Men-
schen außerhalb der eigenen Familie. Auch im 
Alter erleichtern gemeinschaftliche Wohnformen 
laut Studie ein selbstbestimmtes Leben. Mehr als 
zwei Drittel der Wohnprojekte mit Mietwohnungen 
sind als Rechtsform des gemeinschaftlichen Eigen-
tums organisiert, beispielsweise als Genossenschaft, 
was den Mitgliedern ein lebenslanges Wohnrecht 
zusichert. Da gemeinschaftliches Wohnen Familien 
viele Vorteile bietet und die Nachfrage derzeit das 
Angebot übersteigt, fordern die Forschenden, die 
Rahmenbedingungen für Wohnprojekte zu ver-
bessern, etwa durch Zugang zu bezahlbaren 
Grundstücken bzw. Immobilien aber auch durch 
Beratung der Projekte.

Verbreitete Irrtümer im Mietrecht
Ein häufiger Streitpunkt zwischen Mieter und Vermieter ist die Verpflichtung 
des Mieters zu sogenannten Schönheitsreparaturen beim Auszug. Schönheits-
reparaturen umfassen zum Beispiel das Tapezieren und Streichen von Türen, 
Innenseiten von Fenstern, Wänden, Decken, Heizkörpern, Fußleisten, Balkon-
türen und Wohnungseingangstüren sowie die Fußbodenpflege. Obwohl diese 
Reparaturen per Gesetz der Instandhaltung des Mietobjekts dienen und somit 
eigentlich Vermietersache sind, wird die Verantwortung oftmals durch den Ver-
trag an den Mieter übertragen. In vielen verschiedenen Fällen wurden Vertrags-
klauseln durch den Bundesgerichtshof jedoch für unwirksam erklärt. Ein star-
rer Plan mit festgelegten Renovierungszeiten ist unzulässig, ebenso die Pflicht 
zu laufenden Schönheitsreparaturen kombiniert mit einer verpflichtenden 
Schlussrenovierung. Ein Irrtum ist auch, dass ein Mieter seine Kündigungsfrist 
verkürzen kann, indem er dem Vermieter drei potenzielle Nachmieter vorstellt. 
Der Vermieter kann frei über die Neuvermietung entscheiden und ist nicht 
verpflichtet, einen der vorgeschlagenen Interessenten anzunehmen. 
Mieter gehen mitunter fälschlicherweise davon aus, dass sie die Zahlungen 
nach ihrer Kündigung einstellen können und die Miete stattdessen aus der 
Kaution beglichen wird. Die Kaution dient dem Vermieter jedoch als Sicherheit 
für Ansprüche aus dem Mietverhältnis. Das heißt, der Mieter würde durch ein 
solches Vorgehen in Zahlungsverzug geraten, was zu einem gerichtlichen 
Mahnverfahren führen kann.
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Versicherung gegen Sturm, 
 Starkregen und Gewitter 
Heftige Unwetter richten vermehrt Unheil an. Die 
Wohngebäudeversicherung zahlt aber erst, wenn 
ein Sturm mindestens Windstärke acht erreicht. Die 
Versicherungen ersetzen beispielsweise die Kosten 
für Schäden am Dach, am Schornstein oder am 
Haus durch umge stürzte Bäume. Immer wichtiger 
wird die Elementarschaden-Zusatzversicherung. Sie 
schützt bei Schäden durch Überschwemmungen, 
Erdrutsch, Lawinen oder Erdbeben. 

So gelingt die Bauwende
Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. 
Bleibt alles so, wie es ist, würden die Klimaziele im 
Gebäudebereich deutlich verfehlt. Daher werden 
Lösungsansätze für eine klima- und ressourcen-
schonende Zukunft des Bauens dringend gebraucht. 
Smart Buildings finden zunehmend Verbreitung, 
denn die digitale Vernetzung fördert Effizienz, Kom-
fort und Nachhaltigkeit. Trotzdem sind viele Immo-
bilien längst nicht so „intelligent“, wie sie bereits 
sein könnten. Mehrere Forschungsprojekte entwi-
ckeln digitale Standards für intelligente Gebäude 
und Quartiere, bei denen der gesamte Lebenszyklus 
eines Gebäudes oder Wohnquartiers berücksichtigt 
wird.

Grunderwerbsteuer auf Instand-
haltungsrücklage
Die jahrzehntelange Praxis, im Kaufvertrag für eine 
Eigentumswohnung die Instandhaltungsrücklage 
vom Kaufpreis abzuziehen, um Grunderwerbsteuer 
zu sparen, hat der Bundesfinanzhof gekippt. 

Begründung: Die anteilige Instandhaltungsrück-
stellung ist Teil des Verwaltungsvermögens der 
Wohnungseigentümergemeinschaft und nicht Ver-
mögen des Wohnungseigentümers. Diese Regelung 
betrifft laut Bundesfinanzhof nicht das mit über-
gebene „Zubehör“, das weiterhin abziehbar bleibt 
(BFH, 16.09.2020, II R 49/17). 

Immer höhere Kredite bei weniger Eigenkapital
Darlehensnehmer benötigten im Herbst 2021 durchschnittlich 314.000 Euro 
Fremdkapital für ihren Immobilienkauf. Vor einem Jahr waren es rund 
22.000 Euro weniger. Diese hohen Summen sind erforderlich, weil die Immobi-
lienpreise rasant gestiegen sind. Wegen des anhaltenden Zinstiefs sind Finan-
zierungen in dieser Höhe aber immer noch erschwinglich. Mit den steigenden 
Immobilienpreisen sind auch höhere Kaufnebenkosten für Grunderwerbsteuer, 
Makler- und Notargebühren verbunden. Diese Kosten sollten aus Ersparnissen 
beglichen werden können, was heute häufig nicht mehr gelingt. Die bisherige 
Formel, nach der 20 Prozent des Immobilienpreises aus eigener Tasche bezahlt 
werden sollen und die restlichen 80 Prozent finanziert werden können, hat sich 
geändert. Wenn nach dem Bezahlen der Erwerbsnebenkosten kein Eigenkapital 
mehr übrig ist, gibt es inzwischen Angebote, den gesamten Kaufpreis zu finan-
zieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Bank den Kaufpreis der Immobilie in 
Bezug auf Lage, Alter und Zustand für nachhaltig hält.

Regelmäßig mit weit geöffneten Fenstern kurz lüften, ist effektiver und wesentlich 
besser für das Raumklima, als die Fenster in Kippstellung zu bringen.
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Richtig heizen und lüften

Wer in der kalten Jahreszeit richtig heizt und richtig lüftet, spart Heizenergie, 
schont das Klima und entlastet den Geldbeutel. Rund 20 Prozent Ersparnis der 
Heizkosten sind möglich. Wichtig ist eine möglichst konstante Raumtempera-
tur. Je nach Zimmer reichen die Stufen zwei und drei des Thermostats aus. Beim 
Lüften ist regelmäßiges Quer- und Stoßlüften sinnvoll. Wer das wenige Minu-
ten, aber regelmäßig macht, tauscht die feuchte, verbrauchte Raumluft aus, 
verhindert das Auskühlen der Räume und verringert das Schimmelrisiko. Das 
gilt insbesondere für schlecht gedämmte Bestandsgebäude. Wer die Wohnung 
für einige Stunden verlässt, sollte die Heizung nicht vollständig abschalten, 
sondern nur etwas herunter drehen.
Experten erwarten in diesem Winter einen Preisanstieg von 44 Prozent für das  
Heizen mit Öl und von 13 Prozent mit Gas. Die Ausgaben eines durchschnitt-
lichen Haushaltes für Strom, Gas und Heizöl lagen im Jahr 2019 bei monatlich 
150 Euro. Das waren 5,8 Prozent der privaten Konsumausgaben. 

Milliarden-Euro-Programm für Gebäudesanierung
Die Bundesregierung stellt zusätzlich 11,5 Milliarden Euro für die energetische 
Gebäudesanierung zur Verfügung. Das sind nie da gewesene Rekordsummen. 
Allein bis Mitte September 2021 wurden bereits 10,6 Milliarden Euro Förder-
gelder bewilligt, im Gesamtjahr könnten es bis zu 18 Milliarden Euro werden. 
Zusätzlich steht 2022 eine Milliarde Euro für den klimagerechten sozialen 
Wohnungsbau bereit. Förderanträge können im Rahmen der Bundesförderung 
für energieeffiziente Gebäude (BEG) gestellt werden. Mit der Erhöhung der 
Fördermittelsumme bekräftigt die alte Bundesregierung die Beschlüsse des 
Klimaschutz-Sofortprogramms. Alle Förderprogramme verfolgen das Ziel, 
Klimaneutralität für Deutschland zu erreichen.
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Vorteile durch Smart Meter 
Gateway
Immobilien werden zukünftig Teil der digitalen 
Welt sein. Damit die Daten, beispielsweise über den 
Verbrauch von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärme 
mit Dienstleistern, Lieferanten und Serviceunter-
nehmen austauschbar sind, wird ein Gerät ge-
braucht, das den Datentransfer ermöglicht: das 
Smart Meter Gateway (SMGW). Je nach Ausstat-
tung des Gebäudes können weitere Geräte und An-
lagen über das SMGW gesteuert werden, beispiels-
weise eine intelligente Heizung. Der Eigentümer 
hat jederzeit Zugriff auf alle Daten und kann den 
Zugang für fremde Nutzer sperren oder freigeben.  
Der Vorteil: mehr Transparenz über den Energiever-
brauch, Unterstützung weiterer Anlagen zur Erzeu-
gung und Nutzung erneuerbarer Energien.

Novelle der Heizkostenver-
ordnung beschlossen
Zähler und Heizkostenverteiler, die nach dem In-
krafttreten der neuen Heizkostenverordnung einge-
baut werden, müssen fernablesbar sein. Vorhan-
dene Messgeräte, die nicht fernablesbar sind, müs-
sen bis Ende 2026 nachgerüstet oder ersetzt werden. 
In Einzelfällen gelten Ausnahmen. Werden nur 
einzelne Geräte eines Gesamtsystems ausgetauscht, 
das nicht fernablesbar ist, gilt diese Pflicht nicht. 
Fernablesbare Messgeräte oder Systeme müssen 
interoperabel sein. Das heißt, sie müssen Daten mit 
anderen Systemen austauschen können. Damit soll 
der Wettbewerb gestärkt und ein Wechsel des Mess-
dienstleisters erleichtert werden. 

Mieterhöhung: Mietspiegel muss nicht  
angefügt werden
Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Mieterhöhung bis zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete seit 15 Monaten unverändert 
ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten 
Mieterhöhung gestellt werden. Der Vermieter muss die Mieterhöhung begrün-
den. Das geschieht üblicherweise mit dem Mietspiegel. Dieser muss dem Miet-
erhöhungsverlangen aber nicht beigefügt werden, wenn er allgemein zugäng-
lich ist. Das ist er auch dann, wenn er nur gegen eine geringe Schutzgebühr 
erhältlich ist. In einem aktuellen Fall in Nürnberg stimmte die Mieterin einem 
Mieterhöhungsverlangen nicht zu. Das Landgericht bemängelte, dass die 
Mietpreisspanne nicht angegeben worden und der Mietspiegel nicht beigefügt 
gewesen sei. Der Bundesgerichtshof (BGH, 07.07.2021, Az. VIII ZR 167/20) 
bestätigte diese Auffassung nicht. Das Mieterhöhungsverlangen enthalte alle 
notwendigen Angaben zur Wohnung, damit der Mieter es prüfen könne. 

Darf man im Teileigentum auch 
wohnen?
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass 
eine Scheune, die im Teileigentum stand, auch zum 
Wohnen genutzt werden darf (BGH, 16.07.2021, V 
ZR 284/19). Der Eigentümer hatte das alte Gebäude 
abreißen lassen und wollte es durch ein Einfami-
lienhaus ersetzen. Das Grundbuchamt war bereit, 
die Nutzungsänderung von Teileigentum in Woh-
nungseigentum vorzunehmen. Miteigentümer 
klagten dagegen. Ein derartiges, einseitiges Ände-
rungsrecht besteht nur dann, wenn die Gemein-
schaftsordnung eine Öffnungsklausel enthält. 
Dies war hier nicht der Fall. Der BGH erlaubte je-
doch trotzdem die Wohnnutzung, weil Wohnen im 
Vergleich zu einer gewerblichen Nutzung wie Gast-
stätte, Co-Working-Spaces oder Callcenter nicht als 
störender anzusehen ist. Die verbreitete Meinung, 
Wohnen sei die intensivste und konfliktträchtigste 
aller Nutzungsarten, unterstützt der BGH nicht. 

Förderung: Antragstellung durch Wohnungs-
eigentümergemeinschaften
Der Staat zeigt sich derzeit großzügig bei der Förderung von energetischen 
Sanierungen. Für Vorhaben von Wohnungseigentümern am Gemeinschaftsei-
gentum ist eine Antragstellung bei der KfW ausschließlich durch die Gemein-
schaft möglich. Der Verwalter oder ein vertretungsberechtigter Bevollmächtig-
ter stellt den Zuschuss- oder Kreditantrag auf Grundlage der Beschlüsse der 
WEG. Die Richtlinien der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) inklusive 
der technischen Mindestanforderungen wurden überarbeitet. Die aktuellen 
Fassungen finden Sie auf der Website des Bundeswirtschaftsministeriums unter 
www.deutschland-machts-effizient.de.

Der Reiz von Kleinstädten liegt in der Überschaubarkeit, an den menschlichen Dimen-
sionen und daran, dass sie ein gesundes Wohnklima bieten können.

Kleinstädte werden immer 
beliebter zum Wohnen

Fast immer stehen die Großstädte im Mittelpunkt des Interesses, wenn es um 
steigende Mieten und Immobilienpreise geht. Dabei leben in deutschen Klein-
städten ebenso viele Menschen wie in den Metropolen, nämlich rund 24,4 Mil-
lionen Menschen. In den 80 deutschen Großstädten sind es mit 26,6 Millionen 
kaum mehr. Die Blickrichtung könnte sich bald ändern, denn die meisten 
Kleinstädte im Umland von Großstädten verzeichneten zwischen 2009 und 
2019 Bevölkerungsgewinne von bis zu 30 Prozent. Die wachsenden Einwoh-
nerzahlen führen zu mehr Steuereinnahmen, zu einer besseren Entwicklung 
der Infrastruktur und schließlich zu besseren Lebensbedingungen. Kleinstädte 
werden nicht nur als Wohnorte immer beliebter, sie spielen auch als Standorte 
für Wirtschaft und Arbeit in der Region eine wichtige Rolle. Maßgeblich für 
den neuen Trend  ist aber die hohe Lebensqualität durch die weichen Faktoren: 
weniger Verkehr, bessere Luft, geringerer Lärm und eine natürliche Umgebung.
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IHR MAKLER IM NORDWESTEN BERLINS!

Google (5,0/5,0) 

Immobilienscout24 (5,0/5,0)

Makler-Empfehlung (5,0/5,0) 

Facebook (4,8/5,0) 

Gelbe Seiten (5,0/5,0) 

(140 Kundenbewertungen Stand 12/2021)
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